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Erläuterung der Massnahmenblätter 

Massnahmen Agglomerationsprogramm V+S 5. Generation 

Die Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm V+S Thun der 5. Generation sind auch im Regionalen Ge-

samtverkehrs- und Siedlungskonzept Thun Oberland-West (RGSK TOW) enthalten und erlangen dadurch Behör-

denverbindlichkeit. Für die im AP-Bericht aufgeführten Verkehrsmassnahmen im C-Horizont wird auf die Dar-

stellung eines Massnahmenblatts verzichtet. 

 

Definition der Koordinationsstände 

Vororientierung VO Dies ist die schwächste Verbindlichkeitsstufe. Sie lässt die Aufnahme einzelner Ideen oder 

Ziele zu. Die konkreten Folgen des Vorhabens sind weder abschätzbar noch lassen sie sich 

aufzeigen. Um den Koordinationsprozess einzuleiten sind Anstrengungen nötig. Es be-

steht lediglich eine Informationspflicht unter den Beteiligten und Partnern.  

 

Zwischenergebnis ZE Diese Kategorie zeigt an, dass der Koordinationsprozess angelaufen ist und bereits Ergeb-

nisse vorliegen. Ein Zwischenergebnis liegt dann vor, wenn sich die Beteiligten über das 

Vorgehen und die Ziele einig sind und das Erreichte transparent offengelegt werden kann. 

Zu jedem Zwischenergebnis gehört die Auflistung der noch fehlenden konkreten Tätigkei-

ten zur Überführung in eine Festsetzung.  

 

Festsetzung FS Hier konnte die Koordination erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Die Beteiligten 

sind sich bezüglich des weiteren Vorgehens einig. Die getroffenen Abmachungen sind für 

alle Beteiligten verbindlich. Vorbehalten bleiben lediglich die Finanzbeschlüsse der zu-

ständigen Organe. 

 

Umsetzungshorizonte 

D A B C 

Daueraufgabe 2028-2031 2032-2035 ab 2036 
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Massnahmenpaket Siedlung  
 

Verdichtung und Umstrukturie-
rungsgebiete  

 

 

 
 

 

Konzeption  

Massnahmenpaket 

Zielsetzung: 
Innerhalb der Agglomeration sollen geeignete Areale mit einer hohen Zentralität und 
Erschliessungsgüte, insbesondere mit dem ÖV, qualitätvoll verdichtet und umstruktu-
riert werden. Die Umstrukturierungsgebiete werden für eine Umzonung in Wohn- oder 
Dienstleistungsstandorte prioritär berücksichtigt, bevor am Siedlungsrand neue Gebiete 
eingezont werden. 
 
Umsetzung: 

1. Zur Festlegung von Umstrukturierungsgebieten werden Gebiete mit hoher ÖV-
Erschliessungsgüte (vorzugsweise EGK A/B) in den Agglomerationsgemein-
den identifiziert. 

2. Die betroffenen Gemeinden prüfen eine Aufwertung und Verdichtung dieser 
Areale für das Wohnen oder Arbeiten. Die bestehende Bebauungsstruktur so-
wie die Qualität des öffentlichen Raums mit angemessenen Freiräumen sollen 
dabei berücksichtigt werden. Die Verdichtungen sollen nur dann erfolgen, 
wenn sie bezüglich Ortsbild, denkmalpflegerischen Aspekten, wie auch bezüg-
lich der Wohn- und Lebensqualität verträglich sind. 

 

  

TOW.S-UV.1 
 
AP5-Horizont 

Daueraufgabe 
 
Früherer ARE-code 

XXXX.X.XXX 
 

Massnahmenkategorie 

X ABC 
 

Unterkategorie 

X ABC 
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Teilmassnahmen  

des Pakets 

Massnahmen-Nr. Massnahmen-Titel AP-Horizont 

 TOW.S-UV.1.1 Heimberg, Gesamtentwicklung Bahnhof A/B 

 TOW.S-UV.1.3 Steffisburg, Schwäbis-Cremo A 

 TOW.S-UV.1.7 Thun, ESP Thun Nord A/B 

 TOW.S-UV.1.8 Thun, Bahnhof West / Güterbahnhof A/B 

 TOW.S-UV.1.9 Thun, ESP Bahnhof Thun A/B 

 TOW.S-UV.1.17 Spiez, Entwicklung Zentrum Spiez B 

 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
Diverse (s. Teilmassnahmen) 

 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 

- Kantonaler Richtplan Massnahmenblatt A_07 
- Leitfaden für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen, ERT, 2019 
- Konzepte und Richtpläne der Gemeinden 
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Heimberg, Gesamtentwicklung 
Bahnhof 
 
 

 

 

 

 

Bild: Perimeter Gesamtareal (blau) und Louelipark (rot), Quelle: Schlussbericht Ideenstudie 2021 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

10.12.2007 Kauf Ledermann Areal ZPP7 Beschluss GV 

 11.02.2008 Planungskredit Beschluss GR 

 01.07.2019 Absichtserklärung mit Rigips Beschluss GR 

 31.08.2020 Planungsvereinbarung Beschluss GR, BPK, FAG 

 2021 Bearbeitung Ideenstudie GR, BPK, FAG 

 2022 Erarbeitung Richtkonzept BPK, FAG 

 März 2023 Bearbeitung UeO Gde, BPK, FAG 

 Mai 2023 Mitwirkung UeO Gemeinde 

 27.11.2023 Freigabe zur Vorprüfung Beschluss GR 

 

  

 

TOW.S-UV.1.1 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2024 Resultate Vorprüfung und Anpassungen Gde, BPK, FAG 

 2024 Start Planung Hochwasserschutz Gemeinde 

  Loueligrabe und Grabehüsibach  

 2025 Abstimmung UeO Louelipark Gemeinde 

 2026 Genehmigung Kanton 

 2027 Baubewilligung Gemeinde 

 Ab 2030 Entwicklung der weiteren Teilgebiete Gemeinde, Dritte 

 

Massnahmenbeschrieb Das Gebiet, unmittelbar angrenzend an die Bahnstation Heimberg gelegen, setzt sich 

aus dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Rigips AG, der gemeindeeigenen Bau-

landreserve «Bir Underfüerig» (ZPP 7) sowie zwei angrenzenden Flächen in der Bau-

ernhofzone zusammen.  

In einem ersten Entwicklungsschritt soll auf dem ehemaligen Rigips-Areal mit dem 

«Louelipark» ein fortschrittliches und lebenswertes Wohn- und Arbeitsquartier entste-

hen. Geplant sind rund 300 Wohnungen und 4ô500 m2 Fläche für Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetriebe sowie für Gastronomie. Das Herz des Quartiers bildet der öf-

fentliche Quartierpark. Die Überbauungsordnung (UeO) «Louelipark», Heimberg (Stand 

Vorprüfung) schafft die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für die gestaf-

felte Realisierung einer Überbauung mit Wohn- und Gewerbenutzung mit Einstellhallen 

und Nebenanlagen, einer rationellen Erschliessung und einer hochwertigen Umge-

bungsgestaltung. Sie sichert alle relevanten Schnittstellen zur langfristigen Weiterent-

wicklung des Ortsteils Untere Au. 

 

Bild: Richtprojekt Louelipark, Quelle: louelipark.ch 
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Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im agglomerationstypischen Siedlungsraum eine Verdichtung 
nach innen vor. Bei der Gesamtentwicklung Bahnhof handelt es sich zudem um einen 
Siedlungsschwerpunkt Wohnen. 

Bezug zu Handlungsbedarf Realisierung von Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebieten. Erhöhung der Sied-
lungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen in gut erschlossenen Lagen durch die 
Umnutzung einer Industriebrache bzw. der Schliessung einer Siedlungslücke. Erhö-
hung der Siedlungs- und Freiraumqualität, insb. durch den öffentlichen Park und die ar-
chitektonische Qualität. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Der Louelipark liegt verkehrstechnisch sehr günstig. Der Bahnhof Heimberg flankiert 
auf der östlichen Seite das Areal. Das bestehende Fuss- und Velowegnetz wird mit 
dem Projektvorschlag integriert und weitergeführt. Die dadurch entstehende Durchläs-
sigkeit des Areals schafft gute Voraussetzungen für die Benutzung des öffentlichen 
Verkehrs sowie des Fuss und Veloverkehrs. Der motorisierte Individualverkehr wird hin-
gegen so weit als möglich ausserhalb des Areals gehalten. Die Strassen innerhalb des 
Quartiers sind somit weitgehend vom motorisierten Verkehr befreit. 

Siedlung (WK 2) Der Louelipark wird zu einen grünen, verkehrsarmen Wohnquartier mit einer «Grünen 
Verbindungsachse» und einem schönen Park. Es soll ein gemischt genutztes Quartier 
mit Schwerpunkt Wohnen entstehen. Stilles Gewerbe sowie Dienstleistungen sind in 
allen Baubereichen zulässig. 

Sicherheit (WK 3) Der Aussenraum «Gewerbe» soll den Ansprüchen der Gewerbebetriebe gerecht wer-
den. Die Ansprüche sind mit den gemeinschaftlichen Fusswegverbindungen, einer at-
traktiven Adressierung sowie einer übersichtlichen Verkehrssituation zu koordinieren. 

Umwelt (WK 4) Konflikte zwischen Wohnen und Gewerbe werden minimiert, indem nur im Baubereich 
J mässig störendes Gewerbe zulässig ist. Der Gewässerraum dient entlang dem Loue-
ligraben und des Grabehüsibachs der Revitalisierung des Gewässers und dem Hoch-
wasserschutz. Alle Flachdächer sind mit Photovoltaikanlagen belegt. Die Giebel- und 
Sheddächer sind je nach Orientierung lokal auch mit PV-Anlagen ausgerüstet. 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung ja Festsetzung 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

7.0 2.4 0.7 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

20 50 1700 190 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Industrie, Landwirtschaft Wohnen / Arbeiten 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell C aktuell C 

 angestrebt C angestrebt C 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setz-gebung 

Naturgefahren (geringe/mittlere Gefährdung), Gewässerraum 

Hinweis 

Mobilitätskonzept 

Geplant sind in der 1. Etappe (Rigips) ca. 300 Wohnungen mit insgesamt ca. 312 un-
terirdischen Parkplätzen. Unter der Annahme, dass pro Abstellplatz und Tag durch-
schnittlich 2.5 Fahrten ausgelöst werden, ergibt sich ein zusätzlicher durchschnittlicher 
täglicher Verkehr (DTV) von bis zu 780 Fahrten. Für das Gewerbe resp. Dienstleis-
tungsnutzungen sind ca. 4ô500 m2 oberirdische Geschossflªche vorgesehen. Da keine 
grösseren publikumsintensiven Verkaufsnutzungen zulässig sind, wird an Werktagen 
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pro 100 m2 und Tag von 3ï5 Fahrten ausgegangen. Dies löst einen DWV2 von ca. 190 
Fahrten aus. Dies ist im Verkehrsgutachten zur Berechnung der Verkehrsqualität des 
Knotens Stockhornstrasse/Bernstrasse so berücksichtigt. 
Die weiteren Etappen entsprechen zusammengezählt ca. der ersten Etappe. Diese 
werden an die Schützenstrasse oder die Alpenstrasse angeschlossen. Zeithorizont 
2030+. 
Siehe auch Dokumente; Bericht verkehrsteiner AG, 2023 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Heimberg, Park Louelipark (TOW.L-Ü.2.4) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Überbauungsordnung «Louelipark» (Stand Vorprüfung) 

- Ideenstudie Gesamtentwicklung Bahnhof Heimberg 

- UeO Louelipark: Auswirkungen Mehrverkehr und allfällige Massnahmen;  

Bericht verkehrsteiner AG, 2023 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9v6Xp3aWCAxUWhf0HHf93BecQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.heimberg.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FLouelipark_Ueberbauungsvorschriften.pdf&usg=AOvVaw1wy46zvAXm35fCsEJ0FRIz&opi=89978449
https://www.heimberg.ch/fileadmin/user_upload/Louelipark_Schlussbericht_Ideenstudie_Gesamtentwicklung_Bahnhof.pdf
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Steffisburg, Schwäbis Cremo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2021 Genehmigung Richtprojekt Begleitgremium/GR  

2022 Verfügung Planungszone Gemeinderat Steffisburg 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2024 Weiterführung Planung Bauherrschaft STI 

 2026 Einreichung Baugesuch Bauherrschaft STI 

 2027 Baubeginn Bauherrschaft STI 

 

  

 

TOW.S-UV.1.3 
 
AP5-Horizont 

A 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Massnahmenbeschrieb Der ehemalige Betriebsstandort der Cremo SA liegt direkt an der S-Bahn-Haltestelle 

«Schwäbis», nahe der Stadtgrenze von Thun.  

Die Gemeinde Steffisburg hat im Raumentwicklungskonzept zur Ortsplanung das Ziel 

formuliert, das Areal zu einem dichten Wohn- und Arbeitsgebiet mit Angebot der Nah-

versorgung (kleinere Flächen Retail) und Gewerbe-/Dienstleistungsnutzungen in den 

Erdgeschossen sowie entlang der Bahnlinie zu entwickeln. Dazu soll das Areal von der 

Arbeitszone in eine ZPP umgezont werden. 

In der Zwischenzeit hat die STI AG (Öffentlicher Busbetreiber) das Areal erworben, um 

dort seinen neuen Betriebsstandort zu realisieren. Daraufhin hat die Gemeinde eine 

Planungszone für das Gebiet erlassen. Dies erfordert in einem nächsten Schritt einen 

Abgleich mit den Nutzungsvorstellungen der Gemeinde und die Lösung der Erschlies-

sungsproblematik. 

 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im städtischen Siedlungsraum eine hohe räumliche Dichte und 

Durchmischung vor. Beim Gebiet Schwäbis-Cremo handelt es sich um einen Sied-

lungsschwerpunkt Arbeiten. 

Bezug zu Handlungsbedarf Realisierung von Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebieten. Erhöhung der Sied-

lungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen in gut erschlossenen Lagen durch die 

Umnutzung einer Industriebrache. Erhöhung der Siedlungs- und Freiraumqualität durch 

architektonische Gestaltung und attraktive Aussenräume. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Verkehrstechnisch optimale Lage, direkt neben dem Bahnhof Schwäbis und an der Ve-

loroute Heimberg-Thun. 

Siedlung (WK 2) Aufwertung und Verdichtung eines nicht mehr genutzten Industrieareals. 

Sicherheit (WK 3) Lage in verkehrsberuhigtem Quartier (Tempo-30). 

Umwelt (WK 4) noch offen 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Zwischenergebnis nein - 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

2.0 - - 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

0 0 250 abhängig Nutzung 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Industrie Wohnen/Arbeiten 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell C aktuell B 

 angestrebt C angestrebt B 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setz-gebung 

Nutzungskonflikt Eigentümer/Gemeinde, Problem Erschliessung und Gesamtentwick-

lung. 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Abhängig von der späteren Nutzung 
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Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Steffisburg, Verbindung durch Cremo-Areal (TOW.LV-Ü.1.16) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Steffisburg Zukunftsraum Raumentwicklungskonzept 2035 (2018) 

- Schlussbericht Richtprojekt Cremoareal von 2021 

https://geogridch.sharepoint.com/sites/76687RGSK2025AP5Generation/Freigegebene%20Dokumente/General/AP/Massnahmenblätter/Dichtes%20Wohn-%20und%20Arbeitsgebiet%20mit%20Angebot%20der%20Nahversorgung%20(kleinere%20Flächen
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Thun, ESP Thun Nord 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

17.05.2021 Konzept/Synthese S-Bahn-Haltestelle Stadt Thun (PLA) 

 22.12.2021 Erlass UeO Baufeld B5 Stadt Thun (PLA) 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

31.12.2026 Realisierung Baufeld B5 Baurechtnehmerin 

 31.12.2027 Erlass ZP-Änderung ZPP Thun Nord Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2028 Erlass UeO Baufelder B8, B6 Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2032 Real. div. Einzelvorh.  Uttigenstr. Diverse Bauherren 

 31.12.2034 Erlass UeO Uttigenstrasse Stadt Thun (PLA) 

 

  

 

TOW.S-UV.1.7 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Massnahmenbeschrieb Der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Nord liegt inmitten der Stadt Thun westlich 

des Zentrums auf dem Gebiet der «Kleinen Allmend», direkt am Bypass Thun Nord und 

der Bahnlinie ThunɀBern. Das rund 60 Hektar grosse Militär- und Industrieareal wird in 

einem längeren Prozess zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort und Stadtteil entwi-

ckelt. 

Im Areal nördlich der Bahnlinie hat die Entflechtung der militärischen Nutzungen und 

die Transformation und Öffnung des Areals bereits begonnen und auch südlich der 

Bahn entlang der Allmendstrasse bestehen zivile Nutzungen und weitere sind in Pla-

nung. Für die Erschliessung des Gebiets mit dem öffentlichen Verkehr sind eine neue 

S-Bahn-Haltestelle und eine ergänzende tangentiale Buslinie geplant.  

Ziel der aktuell laufenden Planungsschritte ist es, in Zusammenarbeit mit den Grundei-

gentümerinnen und weiteren Akteuren die Detailfragen zur städtebaulichen Entwick-

lung und Erschliessung und zur Abstimmung der militärischen und zivilen Nutzungen 

rund um die geplante S-Bahn-Haltestelle zu klären. Die Inbetriebnahme der S-Bahn-

Haltestelle ist zwischen 2033 und 2035 vorgesehen. 

 

 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im städtischen Siedlungsraum eine hohe räumliche Dichte und 

Durchmischung vor. Beim ESP Thun Nord handelt es sich um einen Siedlungsschwer-

punkt Arbeiten. 

Bezug zu Handlungsbedarf Siedlungsentwicklung nach innen (Realisierung Umstrukturierungsgebiet), Entwick-

lungsschwerpunkt Arbeiten umsetzen, Überkommunale Abstimmung Verkehrs- und 

Siedlungsentwicklung (Arealentwicklung mit S-Bahn-Haltestelle), Aufwertung Sied-

lungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen in gut erschlossenen Lagen durch die 

Umstrukturierung eines militärisch genutzten Gebiets. Optimale Abstimmung der Areal-

entwicklung mit der S-Bahn-Haltestelle und Einbindung ins übergeordnete Verkehrs-

netz. Erhöhung der Siedlungs- und Freiraumqualität durch architektonische Gestaltung 

und attraktive Aussenräume. 
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Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Konzentration der Siedlungsentwicklung an optimal durch den ÖV (S-Bahn-Haltestelle 

Thun Nord, tangentiale Buslinie) und den LV (Veloroute Uetendorf-Thun) erschlosse-

nen Lagen. 

Siedlung (WK 2) Zunahme der Arbeitsplatzdichte und Erhöhung der Urbanität an zentraler und optimal 

erschlossener Lage mittels Öffnung und Umstrukturierung eines militärisch genutzten 

Gebiets zu einem hochwertigen und dichten Arbeitsgebiet mit attraktiven Freiräumen. 

Sicherheit (WK 3) Attraktives und sicheres Fuss- und Veloverkehrsnetz mittels Integration in Freiraum. 

Verkehrsberuhigte LV-Achse Uttigenstrasse (Tempo-30). 

Umwelt (WK 4) Kleineres Verkehrsaufkommen durch Konzentration der Ansiedlung von Arbeitsplätzen 
an geeignetem Standort. Aufwertung der Grün- und Freiräume im Areal sowie Verbes-
serung der Vernetzung im Siedlungsgebiet durch Verknüpfung von Freiräumen zwi-
schen Allmend und Aareraum. 

 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung ja Festsetzung 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

60.2 - - 

 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

10 1ô650 +250 +6ô300 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Militärische Nutzungen, Arbeiten, Industrie, 

Dienstleistungen 

Militärische Nutzungen, Arbeiten, Industrie, 

Dienstleistungen, Wohnen (untergeordnet) 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell  B/C/D aktuell  B/C/D 

 angestrebt  B/C angestrebt  B 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Abhängigkeiten VBS/RUAG (Verfügbarkeiten) 

Abhängigkeit Zeitpunkt Realisierung S-Bahn-Haltestelle Thun Nord 

Störfallvorsorge und Lärmschutz entlang der Bahnlinie 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Erschliessung erfolgt über die nahen Hauptachsen Allmendstrasse und Bypass Thun 

Nord. Die Kapazität ist ausreichend. Für die interne Arealerschliessung ist der Ausbau 

der Ringstrasse mit zwei Anschlüssen an die Allmendstrasse erforderlich. 

 

Die Durchwegung des Areals für Fussgänger und Velofahrer ist teilweise ungenügend. 

Mit der Öffnung der Uttigenstrasse (LV-N-2-c) wurde sie mindestens in West-Ost-Rich-

tung entschärft. Wichtig sind zusätzliche Querungen der Bahnlinie und der Aare für den 

Langsamverkehr, die Aufwertung des südlichen Uferwegs sowie ausreichend viele, 

möglichst direkte Fusswege aus dem Areal zu den Bushaltestellen auf der Allmend-

strasse. 

 

Die ÖV-Erschliessung erfolgt derzeit ausschliesslich über Busse auf der Allmend-

strasse. Mit der in Planung befindlichen neuen S-Bahn-Haltestelle und der neuen 

Bustangente wird eine ausreichende Arealerschliessung mit dem ÖV erreicht. 
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Mit der OPR wird ein sensibles Gebiet ausgewiesen, welches für Bauvorhaben die 

Pflicht zur Erstellung eines Betriebskonzepts Mobilität verlangt. In der UeO Baufeld B5 

wurde diese Pflicht in die Vorschriften aufgenommen.  

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Thun, Park B5 ESP Thun Nord (TOW.L-Ü.2.2) 

- Thun, Aareufer Thun Nord (TOW.L-Ü.3.4) 

- ESP Thun Nord, neue S-Bahn-Haltestelle (TOW.ÖV-Nat.1) 

- ESP Thun Nord, Gestaltung Haltestellenumfeld und Vernetzung Bahn-Bus 

(TOW.KM-Mu.8) 

- ESP Thun Nord, Anbindung Velo- und Fusswegnetz an neue Bahnhaltestelle 

(TOW.LV-V.1) 

- Bustangente Thun West ï Nord ï Steffisburg (AP4) 

- Neue Bahn-Unterführung (AP2) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- ZPP R Thun Nord, Baureglement (mit Änderungen seit 2002) 

- Stadt Thun, Richtplan ESP Thun Nord 

- Synthesebericht Workshopverfahren S-Bahn-Haltestelle Thun Nord 

https://www.thun.ch/_doc/3957748
https://www.thun.ch/_docn/3951985/S-Bahn_HST_Thun_Nord_Synthesebericht.pdf
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Thun, Bahnhof West /  
Güterbahnhof 
 
 
 

 

 

 

Visualisierung Projekt Mittlere Strasse (Sektor g), Quelle: Planungsamt, Stadt Thun 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

 11.05.2007 Sektor b: Genehmigung UeO  

Schlossmattstrasse ï Hopfenweg 

Stadt Thun (PLA) 

 30.01.2012 Sektor e: Genehmigung UeO Pestaloz-

zistrasse 4 ï 10  

Stadt Thun (PLA) 

 07.01.2022 Sektor g: Genehmigung UeO Mittlere 

Strasse  

Stadt Thun (PLA) 

 31.01.2024 Genehmigung ZPP O mit OPR Stadt Thun (PLA) 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

31.12.2024 Realisierung Sektor g, 1. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2025 QS-Verfahren Sektoren c-d-f Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2027 Genehmigung UeO Sektoren c-d-f Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2029 QS-Verfahren Sektor a Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2031 Genehmigung UeO Sektor a Stadt Thun (PLA) 

 

TOW.S-UV.1.8 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 

 



 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Agglomeration Thun  22/223 

 31.12.2030 Realisierung Sektoren c-d, 1. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2033 Realisierung Sektor a, 1. Etappe Bauherrschaft 

 

Massnahmenbeschrieb Das Gebiet Bahnhof West ist bereits Gegenstand einer konsolidierten Verdichtungs-

strategie der Stadt Thun. Als Grundlage dient der Richtplan Gebietsentwicklung Bahn-

hof West (2004) und die ZPP O Bahnhof West. Mit der Planung soll das Quartier an 

baulicher dichte und Attraktivität gewinnen sowie stadträumlich aufgewertet werden 

(Nutzung, Integration und Gestaltung). Überdies soll die Verlegung / Entlastung des 

Thuner Güterbahnhofs geprüft werden mit dem Ziel, langfristig ein neues Stadtentwick-

lungsgebiet zu definieren. 

Die ZPP O wurde im Rahmen der OPR angepasst. Der Perimeter wurde in Sektoren 

aufgeteilt, um die Entwicklung zu flexibilisieren und das Nutzungsmass wurde teilweise 

erhöht, um eine angemessene Dichte zu ermöglichen. 

 

Realisierte erste Etappe Projekt Schlossmattstrasse-Hopfenweg (Sektor b), Quelle: Planungsamt, Stadt Thun 

 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im städtischen Siedlungsraum eine hohe räumliche Dichte und 

Durchmischung vor. Beim Gebiet Bahnhof West / Güterbahnhof handelt es sich um ein 

Mischgebiet mit Schwerpunkt Wohnen (Siedlungsschwerpunkt Wohnen). 

Bezug zu Handlungsbedarf Siedlungsentwicklung nach innen (Realisierung bzw. Siedlungserneuerung und bauli-

che Verdichtung Umstrukturierungsgebiet), Aufwertung Siedlungs- und Freiraumquali-

tät. 

Bezug zu Teilstrategie Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen in gut erschlossenen Lagen durch die 

Umstrukturierung eines direkt an die Innenstadt angrenzenden Quartiers. Erhöhung der 

Siedlungs- und Freiraumqualität durch architektonische Gestaltung und attraktive Aus-

senräume. 
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Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Erhöhung der Einwohnerdichte in einem stadtnahen und sehr gut mit dem ÖV erschlos-

senen und weitgehend verkehrsberuhigten, für den Fuss- und Veloverkehr attraktiven 

Gebiet. 

Siedlung (WK 2) Bessere Nutzung des Potenzials eines innenstadtnahen Wohn- und Arbeitsgebiets. 

Siedlungserneuerung und Attraktivierung des öffentlichen Raums. 

Sicherheit (WK 3) Verkehrsberuhigte Quartierstrassen (Tempo-30). 

Umwelt (WK 4) Kleineres Verkehrsaufkommen durch Konzentration der Siedlungsentwicklung an zent-

ralem, auf den ÖV und LV ausgerichteten Standort. 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung ja Festsetzung 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

7.0 (davon 2.7 Güterbhf.) 0 0 

 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

220 

 

 

 

600 +350 (o. Güterbhf.) +200 (o. Güterbhf.) 

 220 650 +875 (m. Güterbhf.) +550 (m. Güterbhf.) 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Wohnen/Arbeiten Wohnen/Arbeiten verdichtet, öffentliche 

Nutzungen, Publikumsorientierte Nutzun-

gen im ersten Vollgeschoss 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell  A/B aktuell  A/B 

 angestrebt  A/B angestrebt  A/B 

 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Konflikt mit Güterverladestandort gem. Massnahme B_10 Kt. Richtplan 

Abhängigkeit Interessen SBB (Güterbahnhof) 

Störfallvorsorge und Lärmschutz entlang der Bahnlinie 

Hinweis 

Mobilitätskonzept 
Die MIV-Erschliessung ist für die geplante Entwicklung ausreichend, wenn die höhere 

Dichte nicht zu einem Anwachsen der MIV-Mobilität führt, d.h. die gute ÖV-Lage zu 

Gunsten autoreduzierter Nutzungen eingesetzt wird. 

 

Das Areal liegt sehr zentral und hat gute Verbindungen zum Stadtzentrum. Die Verbin-

dung zum Bahnhof soll durch eine neue Langsamverkehrsverbindung entlang der Ge-

leise aufgewertet werden. 

 

Das Areal ist ausgezeichnet mit dem ÖV erschlossen: Sowohl durch Buslinien, als 

auch durch die Nähe zum Bahnhof Thun. 

 

Handlungsbedarf besteht weiter in der Verkehrsberuhigung und ansprechenden Ge-

staltung der Strassenräume (Quartierachse).Mit der OPR wird ein sensibles Gebiet 

ausgewiesen, welches für Bauvorhaben die Pflicht zur Erstellung eines Betriebskon-

zepts Mobilität verlangt. In der UeO Mittlere Strasse wurde diese Pflicht vertraglich ge-

regelt. Da es sich zudem um ein Areal im sensiblen Gebiet «innerer Kern» handelt soll 

im Rahmen der Entwicklung autoreduziertes Wohnen angestrebt werden.   
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Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Verkehrsmanagement Region Thun (TOW.NM-VM.1) 

- ESP Bahnhof Thun ï Bushoferweiterung Süd (TOW.KM-Mu.1) 

- ESP Bahnhof Thun ï Velostation Süd (TOW.KM-Mu.3) 

- Langsamverkehrsverbindung Mönchstrasse-Kasernenstrasse (AP2) 

- BGK Westquartier-Hohmad (städtische Massnahme) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 

- Baureglement (mit Änderungen seit 2002) 
- Stadt Thun, Richtplan Gebietsentwicklung «Bahnhof West» 
- Erläuterungsbericht OPR Thun 
- Stadtentwicklungskonzept Thun ï STEK 2035 

https://www.thun.ch/_doc/3957748
http://www.ortsplanungsrevisionthun.ch/wp-content/uploads/2023/03/Erlaeuterungsbericht-mit-Anpassungen-nach-Auflage.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3957817/STEK_2035.pdf


 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Agglomeration Thun  25/223 

Teilmassnahme Siedlung 
 

Thun, ESP Bahnhof Thun 
 
 
 

 

 

 

 

Bild: Übersicht Stadtquartier Bahnhof Thun (dialog.thun.ch) 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

12.03.2018 ÖV-Konzept Stadt Thun 2035 RVK 

17.05.2019 ÖV-Konzept: Vertiefungsstudie Innen-

stadt 

RVK 

2019 Teilprojekt Verkehr Stadt Thun (PLA) 

07.09.2021 Planungsvereinbarung 

(SBB/BLS/Post/STI) 

Stadt Thun (PLA) 

Q1 2023 LeiStbild und Charrette-Bericht Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2023 Erlass ZPP Aarefeld Nord mit OPR Stadt Thun (PLA) 

 Q4 2023 Synthese: Entwicklungsleitplan mit Ver-

tiefung Buslösung 

Stadt Thun (PLA 

 Q1 2024 Angebotskonzept ÖV RVK 

 Q1 2024 Vorstudie/Kostenschätzung Neugestal-

tung BHF Nord/Süd ±30% 

 

 Q2 2024 Planungsvereinbarung 

(SBB/BLS/Post/STI) 

Stadt Thun (PLA) 

 

TOW.S-UV.1.9 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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 Q2 2025 BGK BHF Nord/Süd inkl. Kostenschät-

zung ±50% 

Stadt Thun (PLA) 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

ab 2024 Komm. RP ESP BHF Thun Stadt Thun (PLA) 

 ab 2024 Arealentwicklung Seestrasse (1. Etappe) SBB / Stadt Thun (PLA) 

 ab 2025 Anpassung UeO h Aarefeld-Bahnhofplatz Stadt Thun (PLA) 

 ab 2025 Freiraumkonzept Uferraum Stadt Thun (PLA) 

 ab 2025 Vorprojekt Neugestaltung Bahnhof 

Nord/Süd 

Stadt Thun (TBA) 

 ab 2025 BGK Stadtboulevard Seestrasse Stadt Thun (PlA) 

 ab 2026 Bauprojekt Neugestaltung BHF Nord/Süd 

und Strassen UeO 

Stadt Thun (TBA) 

 ab 2027 Vor- und Bauprojekt Stadtboulevard See-

strasse 

Stadt Thun (TBA) 

 ab 2028 Realis. Neugestaltung BHF Nord/Süd Stadt Thun (TBA) 

 31.12.2028 Aufhebung Kiesverlad Scherzligen Kanton BE, Balmholz AG 

 31.12.2029 Erlass/Revision Grundordnung (ZPP  

oder UeO/USP) Bahnhof, Aarefeld Süd,  

Rosenau-Scherzligen 

Stadt Thun (PLA) 

 ab 2032 Realis. Stadtboulevard Seestrasse und 

Neugestaltung Uferraum (etappenweise) 

Stadt Thun (TBA) 

 31.12.2032 Realis. Rosenau-Scherzligen, 2. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2034 Realis. Aarefeld Nord, 1. Etappe Bauherrschaft 

 

Massnahmenbeschrieb Die Siedlungsentwicklung im ESP Bahnhof Thun konzentriert sich auf die Teilge-

biete Bahnhof-Rampenstrasse, Aarefeld Nord und Seestrasse-Rosenau-Scherzli-

gen. Insbesondere das Teilgebiet Seestrasse-Rosenau-Scherzligenist ein Schlüs-

selgebiet der Stadtentwicklung. Geplant ist hier ein lebendiges Stadtquartier, das 

sich als neuer Wirtschafts- und Lebensstandort in Thun positioniert. Voraussetzung 

für die Entwicklung des Areals Scherzligen ist die Verlagerung des heutigen 

Kiesumladestandorts Schiff - Bahn. 

Nach Abschluss des Charrette-Verfahrens (Testplanung) und der Synthese (Ent-

wicklungsleitplan) soll in einem nächsten Schritt ein kommunaler Richtplan erlas-

sen, für die öffentlichen Räume ein Freiraumkonzept erarbeitet, die baurechtliche 

Grundordnung in Form einer ZPP oder UeO (mit Uferschutzplan) revidiert und an-

schliessend das Gebiet etappiert entwickelt werden. Das Areal Seestrasse soll 

möglichst vorgezogen und zusammen mit der Neugestaltung des Bahnhofraums 

inkl. neuer Buslösung als 1. Etappe entwickelt werden.  
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Bild: Entwicklungsleitplan ESP Bahnhof Thun (2023)  

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im städtischen Siedlungsraum eine hohe räumliche Dichte und 

Durchmischung vor. Beim ESP Bahnhof Thun handelt es sich um ein Mischgebiet mit 

Schwerpunkt Wohnen (Siedlungsschwerpunkt Wohnen). 

Bezug zu Handlungsbedarf Siedlungsentwicklung nach innen (Realisierung Umstrukturierungsgebiet), Entwick-

lungsschwerpunkt Dienstleistung umsetzen, Überkommunale Abstimmung Verkehrs- 

und Siedlungsentwicklung (Klärung Verkehrsregime Bahnhof in Abstimmung mit städ-

tebaulicher Entwicklung), Aufwertung Siedlungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen in gut erschlossenen Lagen durch die 

Erneuerung oder Umnutzung von unternutzten Arealen. Optimale Abstimmung der 

städtebaulichen Entwicklung mit den überregionalen Anforderungen an die ÖV-Dreh-

scheibe am Bahnhof. Erhöhung der städtebaulichen Qualität und Inwertsetzung des öf-

fentlichen Raums bzw. der Freiräume. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Konzentration der Siedlungsentwicklung an einem auf den ÖV und den LV ausgerichte-

ten Standort. 

Siedlung (WK 2) Zunahme der Wohn- und Arbeitsplatzdichte und Erhöhung der Urbanität an zentraler 

und optimal mit dem ÖV erschlossener Lage. 

Sicherheit (WK 3) Verkehrsberuhigung Bahnhofplatz und Klärung der Fuss- und Veloverbindungen. 

Umwelt (WK 4) Aufwertung der Freiräume am Wasser.  

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Zwischenergebnis ja ZE 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

10.8 - - 
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Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

350 1050 +500 +550 

 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Arbeiten, Güterverlad, Parkplatz Urbanes Wohnen, Arbeiten, Dienstleistun-

gen, öffentliche Nutzungen 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell A/B/C aktuell A/B 

 angestrebt A/B angestrebt A/B 

 

 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Abhängigkeiten zur Neuorganisation Bushof ï Nord- und Südseite, BLS /SBB 

(Verfügbarkeiten) 

Abhängigkeit zu Verlagerung Kiesumlade-Standort Schiff-Bahn Schwerzligen 

Änderung Zonenplan erforderlich 

Störfallvorsorge, NIS und Lärmschutz entlang der Bahnlinie 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Die geplante Entwicklung muss auf der Grundlage der sehr guten ÖV-Erschliessung 

und der zentralen Lage autoreduziert erfolgen. Die entstehende Mobilität kann nur un-

tergeordnet über den MIV abgewickelt werden. Zielverkehr kann im PH City Süd aufge-

fangen werden. Handlungsbedarf besteht weiter in der Verkehrsentlastung und -beruhi-

gung sowie ansprechenden Gestaltung des öffentlichen Raums (Seestrasse, Ländtebe-

reiche, Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse, etc.). 

 

Ungenügende Abstellkapazitäten für Velos und teilweise verbesserungswürdige Zu-

gänge für den Langsamverkehr zum Bahnhof Thun. Ergänzung des Velostationsange-

bots am Bahnhof Thun. Ergänzung von bahnhofgerichteten Velorouten (Bahnhof-

Selve-Schwäbis und Bahnhof-Panoramabrücke-Hofstetten). Verbesserung der Gleis-

querungen (PU Mitte, PU Süd, Gleisüberquerung Süd. Verbesserung der Uferwege 

und Uferzugänge für Fussgänger. 

 

Sehr gutes und nahes ÖV-Angebot, welches für die Siedlungsentwicklung ausreichend 

ist. Die Optimierung und Kapazitätserweiterung dieses ÖV-Angebots erfolgt im Rah-

men der übergeordneten ÖV-Planung. 

 

Mit der OPR wird ein sensibles Gebiet ausgewiesen, welches für Bauvorhaben die 

Pflicht zur Erstellung eines Betriebskonzepts Mobilität verlangt. Da es sich zudem um 

ein Areal im sensiblen Gebiet «innerer Kern» handelt soll im Rahmen der Entwicklung 

autoreduziertes Wohnen angestrebt werden. Die Regelungen der OPR müssen im 

Rahmen der neuen, zu revidierenden Grundordnung im Areal übernommen werden. 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Thun, Ufer Schifffahrtskanal / Aareufer Kleist-Inseli (TOW.L-Ü.3.5) 

- ESP Bahnhof Thun ï Bushoferweiterung Nord/Süd (TOW.KM-Mu.1) 

- ESP Bahnhof Thun ï Panoramabrücke mit Velostation (TOW.KM-Mu.2) 

- ESP Bahnhof Thun ï Velostationen Nord/Süd (TOW.KM-Mu.3) 

- ESP Bahnhof Thun ï Haltestelle Postbrücke (TOW.KM-Mu.4) 

- ESP Bahnhof Thun ï Velostation Ost (TOW.KM-Mu.5) 

- ESP Bahnhof Thun ï Ausbau PU Mitte (TOW.KM-Mu.6) 

- ESP Bahnhof Thun ï Aufwertung Uferraum und Seestrasse (TOW.KM-Mu.7) 

- Verkehrsmanagement Region Thun (TOW.NM-VM.1) 

- ÖV-Angebotsausbau Agglomeration Thun (TOW.ÖV-Str.1) 

- Veloverbindung Bahnhof-Selve-Schwäbis (AP2) 
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Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Leistbild Stadtquartier Bahnhof Thun 

- Charrette-Bericht Stadtquartier Bahnhof Thun 

- https://dialog.thun.ch/de/esp-bahnhof-thun/participant 

https://dialog.thun.ch/api/v1/survey-document-contents-cms/6054/download?language=de&signature=18b2b4d5bed5c7f7c7ffafc24043cf8619363aa752ff0f4757da478ae3b723f3
https://dialog.thun.ch/api/v1/survey-document-contents-cms/6055/download?language=de&signature=4513a6b2c6c5e4da16dd52357b22a66c3c8c07f6bc7cce80aa938bfc1b01c49f
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Spiez, Entwicklung Zentrum 
 
 
 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2020 Testplanung Spiez 

 2024 Potenzialstudie Spiez 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

offen Anpassung Verkehrsrichtplan Spiez 

 

  

 

TOW.S-UV.1.17 
 
AP5-Horizont 

B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Massnahmenbeschrieb Das teilweise überbaute Areal im Dorfzentrum soll in einem sukzessiven, längerfristi-

gen Prozess gemeinsam mit den Grundeigentümern zu einem urbanen, verdichteten 

Kern entwickelt werden. Die zentrale Lage verleiht dem Areal ein hohes Potenzial für 

Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen. Die gegenüber dem ursprünglichen Zustand 

deutlich höhere Dichte soll durch eine hohe städtebauliche Qualität und durch attraktive 

öffentliche Strassenräume kompensiert werden. 

Zwischen 2018 und 2020 fand eine Testplanung statt. Basierend darauf wurde eine Po-

tenzialstudie erarbeitet, welche Anfang 2024 abgeschlossen wird. Aufgrund der Er-

kenntnisse Potenzialstudie soll die Hangkante nur im Bestand erweitert werden. Aktuell 

laufen Abklärungen mit den Grundeigentümern zum Nutzungsmass und zur allfälligen 

Anpassung der ZPP. Zudem wurde die Anpassung des Verkehrsrichtplans ausgelöst. 

 

 

 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im agglomerationstypischen Siedlungsraum eine Verdichtung 

nach innen vor. Bei der Entwicklung Zentrum Spiez handelt es sich um einen Sied-

lungsschwerpunkt Wohnen. 

Bezug zu Handlungsbedarf Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen. Erhöhung der Siedlungs- und Frei-

raumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Aufwertung Zentrum Spiez und Ansiedlung von Wohnraum und Arbeitsplätzen. Förde-

rung siedlungsverträgliche Mobilität (Abstimmung BGK mit Siedlungsentwicklung). Er-

höhung der Siedlungs- und Freiraumqualität. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Konzentration der Siedlungsentwicklung an optimal durch den ÖV erschlossener Lage.  

Siedlung (WK 2) Zunahme der Arbeitsplatzdichte und Erhöhung der Urbanität an zentraler und optimal 

erschlossener Lage. Aufwertung des Ortskerns und Erhöhung der Aufenthaltsqualität. 

Sicherheit (WK 3) Reduktion Trennwirkung der Strassen und Erhöhung der Verkehrssicherheit in Abstim-

mung mit BGK-Massnahme.  

Umwelt (WK 4) Kleineres Verkehrsaufkommen durch Konzentration der Ansiedlung von Arbeitsplätzen 

an geeignetem Standort. Aufwertung der Grün- und Freiräume. 
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Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Zwischenergebnis offen - 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

4.0 0 0 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

Folgt noch Folgt noch Folgt noch Folgt noch 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Wohnen / Arbeiten Wohnen / Arbeiten verdichtet 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell A aktuell A 

 angestrebt A angestrebt A 

 

 

 

 

 

  

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setz-gebung 

Keine 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Folgt noch 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Spiez, BGK Dorfzentrum / Bahnhof (TOW.MIV-Auf.6) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Schlussbericht Testplanung «Zentrum Spiez», 2020 

https://www.spiez.ch/wAssets/docs/Newsmeldungen/Zentrumsplanung/1.Schlussbericht_Testplanung_Zentrum_Spiez_16.Januar2020.pdf
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Massnahmenpaket Siedlung  
 

Regionale Wohnschwerpunkte 
 

 

 
 

 

Konzeption  

Massnahmenpaket 

Zielsetzung: 

Die Realisierung von Wohnraum in der Agglomeration an Standorten mit guten 
Rahmenbedingungen wird gezielt gefördert. 

 

Umsetzung: 

1. Als regionale Wohnschwerpunkte gelten die im RGSK bezeichneten 
Standorte. Sie haben die Mindestgrösse von 1 ha und sind bereits eingezont. 

2. Die Gemeinden wirken auf der politischen, planungsrechtlichen und 
bodenpolitischen Ebene aktiv auf die Realisierung der regionalen 
Wohnschwerpunkte hin. Sie vermeiden durch eine kontinuierliche 
Beobachtung und ein entsprechendes Einschreiten das Entstehen von 
Realisierungshindernissen. 

3. Die Gemeinden fördern die Verfügbarkeit der regionalen Wohnschwerpunkte 
z.B. durch die Animation von Grundeigentümern (z.B. Gesprächsaufnahme, 
planerische Vorleistungen), Abbau von Hemmnissen (z.B. Anpassungen 
planungsrechtlicher Bestimmungen), Schaffung von Anreizen (z.B. 
Investitionen in Siedlungsausstattung), Information und nach Möglichkeit durch 
baulandpolitische Massnahmen (z.B. Erwerb von Grundstücken). 

4. Die Gemeinden gewährleisten eine zeitgerechte Umsetzung der Infrastruktur. 
5. Die bauliche Nutzung der regionalen Wohnschwerpunkte erfolgt in einer in 

ihrer Bedeutung angepassten, mittleren bis hohen Siedlungsdichte. 

TOW.S-SW.1 
 
AP5-Horizont 

Daueraufgabe 
 
Früherer ARE-code 

XXXX.X.XXX 
 

Massnahmenkategorie 

X ABC 
 

Unterkategorie 

X ABC 
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6. Die Realisierung der regionalen Wohnschwerpunkte findet im Rahmen von 
städtebaulich ausgerichteten qualitätssichernden Verfahren statt.  

 

Teilmassnahmen  

des Pakets 

Massnahmen-Nr. Massnahmen-Titel AP-Horizont 

 TOW.S-SW.1.1 Steffisburg, Hodelmatte / Au A 

 TOW.S-SW.1.2 Thun, Bläuerstrasse A/B 

 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Für Vorranggebiete Siedlungserweiterung Wohnen gemäss Massnahmenblatt 

TOW.S-VW.1 gelten nach deren Einzonung die gleichen Bedingungen wie für 

die Wohnschwerpunkte. 

 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 

- Kantonaler Richtplan Massnahmenblatt A_07 
- Leitfaden für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen, ERT, 2019 
- Wohnstrategie Agglomeration Thun, 2015 
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Steffisburg, Hodelmatte / Au 
 
 
 

 

 

 

 

Bild: Perimeter ZPP T «Au/Hodelmatte» und UeO 95 Erschliessung Hodelmatte (zukunftsraum.steffisburg.ch) 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

17.02.2023 Genehmigung Einzonung AGR 

 17.02.2023 Genehmigung UeO Erschliessung  AGR 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2024 Genehmigung UeO Stockhornstrasse AGR/GR 

 2025 Baubeginn Überbauung Stockhornstr. Private 

 

  

 

TOW.S-SW.1.1 
 
AP5-Horizont 

A 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
S-SW Schwerpunkt Wohnen 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 

 



 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Agglomeration Thun  36/223 

Massnahmenbeschrieb Das Gebiet ist Teil einer grösseren, vollständig vom Siedlungsgebiet umgebenen Rest-

landschaft, die sich zwischen Steffisburg Dorf und dem Raum Bernstrasse / Schwäbis 

befindet.  

Im Jahr 2023 erfolgte die Einzonung in die ZPP T «Au/Hodelmatte». Diese sieht vor, 

Raum für eine ortsbaulich qualitätsvolle, verdichtete Wohnüberbauung zu schaffen und 

einen Grundstein für die Aussenraumqualität, die soziale Durchmischung und die Be-

reitstellung von Wohnungen im preisgünstigen Segment zu legen. Zusätzlich wird der 

neue Fuss- und Veloweg (Stockhornstrasse-Weberweg) innerhalb des ZPP-Perimeters 

sichergestellt. Gleichzeitig mit der Genehmigung der ZPP erfolgte auch jene der Ände-

rung Schutzzonenplan im Landschaftsschutzgebiet LSG der Überbauungsordnung Nr. 

95 «Erschliessung Hodelmatte». Die Erschliessug Hodelmatte soll 2024/2025 realisiert 

werden. Parallel läuft das Genehmigungsverfahren für die Bauten zwischen der Stock-

hornstrasse und der neuen Erschliessung. Wann die übrigen Gebiete überbaut werden, 

ist zurzeit noch unklar.  

 

 

Bild: Überbauung Stockhornstrasse 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im agglomerationstypischen Siedlungsraum eine Verdichtung 

nach innen vor. Beim Gebiet Hodelmatte/Au handelt es sich um einen Siedlungs-

schwerpunkt Wohnen. 

Bezug zu Handlungsbedarf Siedlungsentwicklung nach innen (Auffüllung Siedlungslücke). Erhöhung der Sied-

lungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Hochwertige Innenentwicklung in zentraler Lage und mit guter Erschliessung. Erhö-

hung Siedlungs- und Freiraumqualität. 
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Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Hohe Erschliessungsgunst durch Lage direkt an Zubringer Autobahn, LV-Verbindung 

Mitte und unweit von Buslinie 1 (10ô-Takt). 

Siedlung (WK 2) Konzentration der Siedlungsentwicklung in zentraler, gut erschlossener Lage. 

Sicherheit (WK 3) Sichere Fuss- und Veloanbindung Richtung Thun durch LV-Verbindung «Mitte». 

Umwelt (WK 4) Klärung/Aufwertung des Siedlungsrands. 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung nein - 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

4.0 - - 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

0 0 Folgt noch Folgt noch 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Landwirtschaft Wohnen 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell B / C aktuell B / C 

 angestrebt B / C angestrebt B / C 

 

 

 

 

 

  

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setz-gebung 

Keine 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Die Erschliessung ab der Stockhornstrasse ist sichergestellt. Durch die Fuss- und Velo-

verbindung «Mitte» (TOW.LV-Ü.1.4), die direkt angrenzend an das Gebiet realisiert 

wird, wird die LV-Anbindung verbessert. 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Steffisburg, Fuss- und Veloverbindung «Mitte» (TOW.LV-Ü.1.4) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Änderungen Baureglement Art. 59 

- Änderungen Zonenplan 

- Änderung SZP LSG Nr. 1 

- UeO 95; Situation 

https://zukunftsraum.steffisburg.ch/images/content/vorgelagerte%20Ein-%20und%20Aufzonungen;%20Rechtskraft/AnpassungenBaureglementArt.59inkl.gemischt-geringfuegige_genehmigtAGR17.02.2023.pdf
https://zukunftsraum.steffisburg.ch/images/content/vorgelagerte%20Ein-%20und%20Aufzonungen;%20Rechtskraft/AenderungenZonenplan_genehmigtAGR17.02.2023.pdf
https://zukunftsraum.steffisburg.ch/images/content/vorgelagerte%20Ein-%20und%20Aufzonungen;%20Rechtskraft/AenderungSZP_LSG1_genehmigtAGR17.02.2023.pdf
https://zukunftsraum.steffisburg.ch/images/content/vorgelagerte%20Ein-%20und%20Aufzonungen;%20Rechtskraft/UeO95;Situationsplan.pdf
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Thun, Bläuerstrasse 
 
 
 

 

 

 

 

Bild: Bostudenzelg von oben, P. Jost (www.thun.ch) 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

31.12.2019 Ideenwettbewerb Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2022 Richtprojekt Stadt Thun (PLA) 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

 31.12.2025 Erlass Überbauungsordnung Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2026 Auswahl Baurechtnehmer  Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2027 Projekt-WW 2. Etappe (Stadt, WBG) Stadt Thun (PLA), WBG 

 31.12.2028 Fertigstellung 1. Etappe (Private) Bauherrschaft 

 31.12.2028 Baurechtsverträge (Stadt, WBG) Stadt Thun (PLA), WBG 

 31.12.2032 Realisierung 2. Etappe (Stadt, WBG) WBG 

 

  

 

TOW.S-SW.1.2 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 

 



 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Agglomeration Thun  39/223 

Massnahmenbeschrieb In der Bostudenzelg im südöstlichen Teil des Neufeldquartiers befindet sich eine der 

letzten zusammenhängenden unbebauten Bauzonen der Stadt Thun. Das Areal an der 

Bubenberg- bzw. Bläuerstrasse umfasst ca. 47'000 m2 und ist zur Hälfte in städtischem 

Eigentum und zur Hälfte im Eigentum der Bernischen Pensionskasse (BPK) und der 

Frutiger AG. Gemeinsam plant die Eigentümerschaft ein attraktives, nachhaltiges und 

zukunftsgerichtetes Wohnprojekt mit einem angemessenen Anteil an genossenschaftli-

chen Wohnungen. Mit dem Vorhaben kann die Stadt dringend benötigten Wohnraum 

schaffen und gleichzeitig wichtige Ziele der städtischen Wohnstrategie umsetzen. 

 

 

Bild: Modellfoto aus Erläuterungsbericht, ecoptima (www.thun.ch) 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im agglomerationstypischen Siedlungsraum eine Verdichtung 

nach innen vor. Beim Gebiet Bläuerstrasse handelt es sich um einen Siedlungsschwer-

punkt Wohnen. 

Bezug zu Handlungsbedarf Siedlungsentwicklung nach innen (Realisierung Wohnschwerpunkt), Erhöhung Sied-

lungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Auffüllung einer hervorragend erschlossenen Siedlungslücke mit Wohn- und Freiraum-

nutzungen von hoher Qualität. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Standort mit hervorragender ÖV-Erschliessung in verkehrsberuhigtem Quartier. 

Siedlung (WK 2) Konzentration der Siedlungsentwicklung an bestens erschlossener Lage. Hohe Qualität 

der Bauten und der öffentlichen Parknutzung. 

Sicherheit (WK 3) Verkehrsberuhigtes Quartier (Tempo-30). 

Umwelt (WK 4) Erhöhung der Grün- und Freiraumqualität (Park). 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung nein - 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

4.7 - - 
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Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

- - 1ô250 - 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Landwirtschaft (in Bauzone) Wohnnutzung (teilweise gemeinnützig) 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell  B aktuell  B 

 angestrebt  B angestrebt  B 

 

 

 

 

 

  

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

- 

 

 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
MIV- und ÖV-Erschliessung ausreichend. Verkehrsberuhigung und Strassenraumge-

staltung im Wohnquartier. 

 

Ergänzung/Vernetzung der arealinternen Langsamverkehrsverbindungen, Fusswege 

zu den Bushaltestellen. 

 

Mit der OPR wird ein sensibles Gebiet ausgewiesen, welches für Bauvorhaben die 

Pflicht zur Erstellung eines Betriebskonzepts Mobilität verlangt. Das Mobilitätskonzept 

wird im Rahmen der UeO Bläuerstrasse konkretisiert.  

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Mitwirkungsbericht Bostudenzelg (2022) 

- UeO Bläuerstrasse Bostudenzelg Überbauungsplan 1:500 (Mitwirkung 2022) 

- UeO Bläuerstrasse Bostudenzelg Überbauungsvorschriften (Mitwirkung 2022) 

- UeO Bläuerstrasse Bostudenzelg Erläuterungsbericht (Mitwirkung 2022) 

- UeO Bäuerstrasse Bostudenzelg Betriebskonzept Mobilität (Mitwirkung 2022) 

- Jurybericht zum Ideenwettbewerb (2019) 

 

https://www.thun.ch/_rtr/dokument_4219841
https://www.thun.ch/_rtr/dokument_4219844
https://www.thun.ch/_rtr/dokument_4219847
https://www.thun.ch/_rtr/dokument_4219850
https://www.thun.ch/_rtr/dokument_4219853
https://www.thun.ch/_rtr/dokument_4219856
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Massnahmenpaket Siedlung  
 

Regionale Arbeitsschwerpunkte 
 

 

 
 

 

Konzeption  

Massnahmenpaket 

Zielsetzung: 

Geeignete, bereits genutzte Arbeitsstandorte werden einem regionalen 
Arbeitszonenpool zugeführt und gemeinsam gefördert und vermarktet. 

 

Umsetzung: 

1. Als regionale Arbeitsschwerpunkte gelten die im RGSK bezeichneten 
Standorte. Sie haben die Mindestgrösse von 2 ha und sind bereits eingezont.  

2. Zur Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte erarbeiten die Gemeinden 
bedürfnisgerechten Nutzungsvorschriften, bereiten das planungsrechtliche 
Verfahren vor und planen respektive realisieren zeitgerecht die benötigte 
Erschliessung und Infrastruktur. 

3. Die regionale Koordination erfolgt über den regionalen Arbeitszonenpool ge-
mäss dem Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK). 

 

Teilmassnahmen  

des Pakets 

Massnahmen-Nr. Massnahmen-Titel AP-Horizont 

 TOW.S-SA.1.3 Steffisburg, ESP Bahnhof Steffisburg A 

 

  

TOW.S-SA.1 
 
AP5-Horizont 

Daueraufgabe 
 
Früherer ARE-code 

XXXX.X.XXX 
 

Massnahmenkategorie 

X ABC 
 

Unterkategorie 

X ABC 
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Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 

- Für Vorranggebiete Siedlungserweiterung Arbeiten gemäss Massnahmenblatt 
TOW.S-VA.1 gelten nach deren Einzonung die gleichen Bedingungen wie für 
die Arbeitsschwerpunkte. 

 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 

- Kantonaler Richtplan Massnahmenblatt A_05 
- Modellvorhaben «überkommunale Nutzungsplanung von Arbeitszonen in der 

Agglomeration Thun», ERT, 2011 
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Steffisburg, ESP Bahnhof Steffis-
burg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

28.02.2016 Genehmigung ZPP-Vorschriften Hochbau/Planung 

 29.10.2018 Genehmigung Überbauungsordnung Hochbau/Planung 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2024 Einreichung Baugesuche Volumen 1/3 

und^^ 

Hochbau/Planung 

 2024 Baubeginn  

 

  

 

TOW.S-SA.1.3 
 
AP5-Horizont 

A 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Massnahmenbeschrieb Der ESP Bahnhof Steffisburg liegt direkt angrenzend an die Bahnstation Steffisburg 

und den Autobahnzubringer Thun Nord. Das Gebiet besteht aus den drei Teilarealen 

Burgergut, Aarefeld und Glättimüli. Ersteres ist bereits seit längerem überbaut (Alters-

heim, betreutes Wohnen, Dienstleistung, öffentliche Nutzungen). Auf den anderen bei-

den Teilarealen sollen gewerbliche Nutzungen realisiert werden. 

Im Fokus steht aktuell die Realisierung des Projekts «Raum5» auf dem Teilareal Aare-

feld mit der gleichnamigen ZPP. Dazu bestehen zwei Überbauungsordnungen, eine zur 

Erschliessung des Gebiets und eine zur baulichen Entwicklung. Die ersten Bauvolumen 

werden ab 2024 realisiert. 

Die planerische Weiterentwicklung und Realisierung des Teilareals Glättimüli erfolgt zu 

einem späteren Zeitpunkt. 

 

 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im städtischen Siedlungsraum eine hohe räumliche Dichte und 

Durchmischung vor. Beim ESP Bahnhof Steffisburg handelt es sich um einen Sied-

lungsschwerpunkt Arbeiten. 

Bezug zu Handlungsbedarf Ansiedlung von hochwertigen Arbeitsplätzen, Stärkung Wirtschaftsstandort und entge-

genwirken Entwicklung zu Pendler-Region. Erhöhung Siedlungs- und Freiraumqualität. 

Bezug zu Teilstrategie Realisierung kantonaler ESP, konzentrierte Ansiedlung von attraktiven Arbeitsplätzen. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Verkehrstechnisch optimale Lage, direkt am Bahnhof, der kantonalen Veloroute und 

dem Autobahnzubringer Thun Nord. 

Siedlung (WK 2) Konzentration von Arbeitsplätzen in einem hochwertigen, zentral gelegenen und bes-

tens erschlossenen Arbeitsplatzgebiet.  

Sicherheit (WK 3) Direkt angrenzende, sichere und von der Strasse abgesetzte Veloverbindung Richtung 

Thun und Heimberg (kant. Radroute) 

Umwelt (WK 4) Realisierung nach Prinzipien 2000-Watt-Gesellschaft. 
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Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung ja Festsetzung 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

7.5 0 0 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

0 0 0 800 

 

 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Landwirtschaft Arbeiten 

 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell C / D aktuell B / C 

 angestrebt C / D angestrebt B / C 

 

 

 

 

 

  

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Keine 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Die Erschliessung für den MIV ab dem Glättimühle-Kreisel (Autobahnzubringer) wurde 

mit der UeO Erschliessung ESP Bahnhof Steffisburg sichergestellt und bereits reali-

siert. 

 

Die ÖV-Erschliessung ist durch die Lage direkt am Bahnhof optimal. Das Angebot der 

Bahnlinie Konolfingen-Thun wird bis 2025 weiter ausgebaut. Zudem wird die Erschlies-

sung durch die tangentiale Buslinie verbessert. 

 

Das Gebiet liegt direkt an der Veloroute Heimberg-Thun (kant. Radroute). 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Bustangente Thun West ï Nord ï Steffisburg (AP4) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Baureglement und Zonenplan Gemeinde Steffisburg 

- UeO 92 Gewerbegebiet Aarefeld, zu ZPP B Gewerbegebiet Aarefeld 

- UeO 93 Erschliessung ESP Bahnhof Steffisburg, zu ZPP B Gewerbegebiet 

Aarefeld 
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Massnahmenpaket Siedlung  
 

Vorranggebiete Siedlungserweite-
rung Wohnen 

 

 

 
 

 

Konzeption  

Massnahmenpaket 

Zielsetzung: 

Durch die Steuerung der Siedlungsentwicklung soll der ausufernde Bodenverbrauch 
durch Neueinzonungen und dessen Auswirkungen auf den Verkehr begrenzt werden. 
Grundsätzlich ist eine Siedlungsentwicklung nach innen anzustreben. Dabei sind in 
erster Priorität geeignete Areale neu in Wert zu setzen und massvolle Verdichtungen 
vorzunehmen. In zweiter Priorität sollen Vorranggebiete für Siedlungserweiterungen 
Wohnen ausgeschieden werden. 

 

Umsetzung: 

1. Für die Ermittlung des Wohnbaulandbedarfs gelten die Vorgaben aus dem 
kantonalen Richtplan (Massnahmenblatt A_01). 

2. Vor der Einzonung von neuem Wohnbauland wird geprüft, ob sich der Bedarf 
durch Umstrukturierung in bestehenden Bauzonen decken lässt (siehe auch 
TOW.S-UV.1).  

3. Alle zukünftigen Wohnzonen, die grösser sind als 1 ha, müssen in einem 
Vorranggebiet Siedlungserweiterung Wohnen der Agglomeration Thun liegen 
oder als solches dort zuerst aufgenommen werden. 

4. Vorranggebiete Siedlungserweiterung Wohnen liegen in der Regel in Gebieten 
der Zentrumsstufe 1 bis 4, respektive in den Raumtypen «Urbane 
Kerngebiete» sowie «Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen» gemäss 
kantonalem Richtplan. 

TOW.S-VW.1 
 
AP5-Horizont 

Daueraufgabe 
 
Früherer ARE-code 

XXXX.X.XXX 
 

Massnahmenkategorie 

X ABC 
 

Unterkategorie 

X ABC 
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5. Die Ausscheidung von Vorranggebieten für Siedlungserweiterung Wohnen 
erfolgt in den RGSK gemäss raumplanerischen Kriterien (Standortattraktivität, 
strassenseitige Erschliessung, ÖV-Erschliessung, Orts- und Landschaftsbild, 
Nähe zu notwendigen Infrastrukturen etc.) Die Kriterien für die ÖV-
Erschliessung lauten wie folgt: 

a. Thun, Heimberg, Steffisburg, Spiez (ohne Hondrich und Faulensee)*, 
Oberhofen, Hilterfingen, Uetendorf: 80% der neu auszuscheidenden 
Bauzone befindet sich mindestens in der ÖV-Güteklasse C. 

b. Seftigen, Spiez (Teil Hondrich und Faulensee)*, Uttigen, Thierachern: 
80% der neu auszuscheidenden Bauzone befindet sich mindestens in 
der ÖV-Güteklasse D. 

c. Bei den Entscheiden werden die tatsächlichen örtlichen 
Gegebenheiten berücksichtigt. Die ÖV-Erschliessungsgüteklassen 
werden durch das Amt für öffentlichen Verkehr und 
Verkehrskoordination bezeichnet und nachgeführt. 

6. Für die Realisierung von Vorranggebieten Siedlungserweiterung Wohnen 
gelten sinngemäss die Anforderungen an die Entwicklung von Regionalen 
Wohnschwerpunkten gemäss Massnahmenblatt TOW.S-SW.1. 

 

* gemäss Kant. Richtplan Massnahme C_01 (Zentralitätsstruktur des Kantons Bern) 

 

Teilmassnahmen  

des Pakets 

Massnahmen-Nr. Massnahmen-Titel AP-Horizont 

 TOW.S-VW.1.7 Thun, Siegenthalergut A/B 

 

 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 

- Für Vorranggebiete Siedlungserweiterung Wohnen gemäss Massnahmenblatt 
gelten nach deren Einzonung die gleichen Bedingungen wie für die 
Wohnschwerpunkte (TOW.S-SW.1). 

 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 

- Kantonaler Richtplan Massnahmenblatt A_01 
- Leitfaden für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen, ERT, 2019 
- Wohnstrategie Agglomeration Thun, 2015 
- Konzepte und Richtpläne Gemeinden 
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Thun, Siegenthalergut 
 
 
 

 

 

 

 

Bild: Perimeter Siegenthalergut (www.thun.ch) 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

21.08.2019 Städtebauliche Studie Stadt Thun (PLA) 

 19.09.2019 Planungskredit Siegenthalergut Stadtrat Thun 

 23.08.2023 Studienauftrag Freiraum, Umgebung Stadt Thun (PLA) 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

31.12.2025 Zonenplanänderung (Einzonung, ZPP) 

Siegenthalergut 

Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2026 Masterplan Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2026 Vergabe Baurechte an WBG 1. Et. Bauherrschaft 

 31.12.2026 Baufeld-Wettbewerbe 1. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2027  Überbauungsordnung Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2028 Realisierung, 1. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2028 Realisierung Park / QZ / 1. Et. Strr. Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2029 Vergabe Baurechte an WBG 2 Et. Bauherrschaft 

 31.12.2029 Baufeld-Wettbewerbe QS 2. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2031 Realisierung, 2. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2031 2. Etappe Strassenraum Stadt Thun (PLA) 

 

TOW.S-VW.1.7 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 

 



 

Agglomerationsprogramm 5. Generation | Agglomeration Thun  49/223 

 31.12.2029 Vergabe Baurechte an WBG  3. Et. Bauherrschaft 

 31.12.2029 Baufeld-Wettbewerbe QS 3. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2031 Realisierung, 3. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2031  3. Etappe Strassenraum Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2032 Vergabe Baurechte an WBG  3. Et. Bauherrschaft 

 31.12.2032 Baufeld-Wettbewerbe QS 3. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2034 Realisierung, 3. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2034  3. Etappe Strassenraum Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2035 Vergabe Baurechte an WBG  4. Et. Bauherrschaft 

 31.12.2035 Baufeld-Wettbewerbe QS 4. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2037 Realisierung, 4. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2037  4. Etappe Strassenraum Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2038 Vergabe Baurechte an WBG  5. Et. Bauherrschaft / Stadt 

 31.12.2038 Baufeld-Wettbewerbe QS 5. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2040 Realisierung, 5. Etappe Bauherrschaft 

 31.12.2040 Ersatz Kindergarten Stadt Thun (AfS) 

 

Massnahmenbeschrieb Das Siegenthalergut im Südwesten Thuns ist ein wichtiger Baustein in der Stadtent-

wicklung und ein Wohnstandort von kantonaler Bedeutung. Auf dem Areal soll in den 

kommenden Jahren ein neuer, zukunftsorientierter Quartierteil entstehen.  

Auf dem fünf Hektaren grossen Areal soll Wohnraum für bis zu 1'500 Einwohnerinnen 

und Einwohner entstehen. Neben Wohnungen für alle Generationen sind untergeordnet 

Flächen für Gewerbe und Dienstleistung sowie öffentliche Nutzungen geplant. Als prä-

gende Elemente sind ein grosser ºffentlich zugªnglicher Park (ca. 7ô100m2) und weitere 

attraktive öffentliche Aussenräume als Orte der Begegnung vorgesehen. 

Für die Gestaltung des öffentlich zugänglichen Aussenraums führte die Stadt Thun ei-

nen Studienauftrag nach SIA 143 durch. Ziel war, mit dem früh durchgeführten Studien-

auftrag die Entwicklung des Siegenthalerguts massgeblich durch den Freiraum zu prä-

gen. In den Prozess wurde auch die Quartierbevölkerung einbezogen. 

Nach der Genehmigung der ZPP durch den Stadtrat ist eine Masterplanung über den 

ganzen Perimeter vorgesehen. Diese bildet die Grundlage für die Überbauungsordnung 

(UeO) und die Architekturwettbewerbe. 
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Bild: Städtebauliche Studie Siegenthalergut  

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Das Zukunftsbild sieht im agglomerationstypischen Siedlungsraum eine Verdichtung 

nach innen vor. Beim Gebiet Siegenthalergut handelt es sich um einen Siedlungs-

schwerpunkt Wohnen. 

Bezug zu Handlungsbedarf Siedungsentwicklung nach innen (Auffüllung Siedlungslücke). Erhöhung der Siedlungs- 

und Freiraumqualität. Förderung siedlungsverträgliche Mobilität (in Abstimmung mit 

BGK). 

Bezug zu Teilstrategie Schaffung von attraktivem Wohnraum und einem öffentlichen Park. Förderung einer 

siedlungsverträglichen Mobilität durch begleitendes BGK. 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Verkehrstechnisch optimale Lage (direkt an Autobahnanschluss Thun Nord, mehrere 

Buslinien im 10ô-Takt, attraktive Velo- und Fusswegverbindungen). 

Siedlung (WK 2) Konzentration der Siedlungsentwicklung an optimal erschlossenem Standort. Attraktive 

Freiräume, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitnutzungen direkt angrenzend. 

Sicherheit (WK 3) Verkehrssicherheit wird durch begleitendes BGK erhöht. 

Umwelt (WK 4) Schaffung von attraktiven Grünräumen. Klärung/Aufwertung des Siedlungsrands. 

 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung ja Festsetzung 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

5.9 5.0 4.3 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

0 0 1ô350 150 
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Nutzungsart aktuell zukünftig 

Landwirtschaft Wohnen, Gewerbe (untergeordnet) 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell B aktuell B 

 angestrebt B angestrebt B 

 

 

 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Unsicherheit Einzonung, Kompensationspflicht von Fruchtfolgefläche 

Bewältigung Lärmschutz entlang der Hauptverkehrsachsen 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Das Areal liegt unmittelbar an den Hauptverkehrsachsen des Thuner Verkehrsnetzes 

und nahe dem Autobahnanschluss Thun Süd. Die Hauptverkehrsachsen sind stark be-

lastet und die Kapazität ist insbesondere im Knoten Hohmadstrasse-Burgerstrasse 

weitgehend ausgeschöpft. Die hohe MIV-Frequenz in unmittelbarer Nachbarschaft führt 

zu erheblicher Lärmbelastung. Strassenraum und Vorbereich zur Weststrasse sollen im 

Rahmen eines BGK aufgewertet werden. 

 

Das neue Wohngebiet ist grundsätzlich gut an das Stadtzentrum und das Westquartier 

angebunden. Ergänzend wichtig ist eine gute Anbindung an das Einkaufszentrum Thun 

Oberland sowie die Schaffung sicherer Schulwege zum nahen Schulhaus Neufeld. 

 

Das Areal wird durch zwei radiale Buslinien in unmittelbarer Nähe in Richtung Stadt-

zentrum ausreichend erschlossen. Mit der neuen Tangentiallinie erhält das neue Wohn-

gebiet eine attraktive und umfassende ÖV-Anbindung. Die Bushaltestellen sind im Hin-

blick auf die Umsteigebeziehungen zu optimieren.   

 

Mit der OPR wird ein sensibles Gebiet ausgewiesen, welches für Bauvorhaben die 

Pflicht zur Erstellung eines Betriebskonzepts Mobilität verlangt. Diese Pflicht wird im 

Rahmen des Erlasses der Zonenplanänderung auf die neue ZPP übertragen. 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Thun, Weststrasse Nord (TOW.S-VÜ.1.1) 

- Thun, Park Siegenthalergut (TOW.L-Ü.2.1) 

- BGK Weststrasse-Siegenthalergut (TOW.MIV-Auf.2) 

- Thun, Velohauptroute Buchholz-/Adlerstrasse (TOW.LV-Ü.2.1) 

- Thun, Durchwegung Lüssli-Pfandern (TOW.LV-Ü.2.2) 

- BGK Burgerstrasse-General-Wille-Strasse (städtische Massnahme) 

- LV-Übergang Weststrasse (AP3) 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Jurybericht Studienauftrag «Freiraum Siegenthalergut»  

- ZPP Siegenthalergut Zonenplan 1:5'000: Änderung (Mitwirkung 2019/2020) 

- ZPP Siegenthalergut Baureglement Anhang 2: Änderung (Mitwirkung 

2019/2020) 

- ZPP Siegenthalergut Baureglement Anhang 3: Änderung (Mitwirkung 

2019/2020) 

- ZPP Siegenthalergut Erläuterungsbericht (Mitwirkung 2019/2020) 

- Siegenthalergut Auswertungsbericht Befragung (2021) 

- Siegenthalergut: Städtebauliche Studie, Prozessbericht (2019) 

- Siegenthalergut Inhalte Städtebaulicher Vertrag (2019) 

- https://siegenthalergut.ch 

 

 

https://www.thun.ch/_rtr/publikation_456289
https://www.thun.ch/_docn/3952423/Siegenthalergut_MW_ZPP_ZP.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952426/Siegenthalergut_MW_ZPP_BR_Anhang_2.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952426/Siegenthalergut_MW_ZPP_BR_Anhang_2.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952429/Siegenthalergut_MW_ZPP_BR_Anhang_3.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952429/Siegenthalergut_MW_ZPP_BR_Anhang_3.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952432/Siegenthalergut_MW_ZPP_Erlauterungsbericht.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952519/Auswertungsbericht_Befragung_Siegenthalergut.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952504/Siegenthalergut_Prozessbericht_Staedtebauliche_Studie.pdf
https://www.thun.ch/_docn/3952510/Siegenthalergut_Inhalte_Stadtebaulicher_Vertrag.pdf
https://siegenthalergut.ch/
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Massnahmenpaket Siedlung  
 

Vorranggebiete Siedlungserweite-
rung Sport und Freizeit 

 

 

 
 

 

Konzeption  

Massnahmenpaket 

Zielsetzung: 

Geeignete neue Standorte für Sport-und Freizeitnutzungen werden unter 
Berücksichtigung von Verkehrsbelastung und Infrastrukturkosten gefördert. Aufgrund 
der Grösse der Agglomeration Thun und eines künftigen Bevölkerungswachstums ist 
es elementar, genügend potenzielle Flächen für Freizeit, Erholung und Sport im 
Agglomerationsraum vorzusehen und diesen auch dementsprechend zu fördern. 
Darunter zu verstehen sind Bauten und Anlagen für Sport, Freizeit und Kultur wie 
Hallenbäder, Eisbahnen, Museen etc. 

 

Umsetzung: 

1. Als Vorranggebiete Sport und Freizeit und Tourismus gelten die im RGSK 
bezeichneten Standorte.  

2. Sie haben die Mindestgrösse von 1 ha und weisen ein spezifisches Potenzial 
für die Ansiedlung von regional bedeutenden Sport- und Freizeitnutzungen auf. 

3. In der Regel liegen sie angrenzend an bestehende Sport- und Freizeitanlagen.  
4. Bei der Standortausscheidung werden raumplanerische Kriterien 

berücksichtigt (Standortattraktivität, ÖV-Erschliessung, Strassenerschliessung, 
Orts- und Landschaftsbild, Nähe zu notwendigen Infrastrukturen etc.). 

5. Mit den Vorranggebieten für Sport und Freizeit soll eine Positivplanung 
vorgenommen werden. Entwicklungen an anderen Standorten sollen dadurch 

TOW.S-VÜ.1 
 
AP5-Horizont 

Daueraufgabe 
 
Früherer ARE-code 

XXXX.X.XXX 
 

Massnahmenkategorie 

X ABC 
 

Unterkategorie 

X ABC 
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nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn die Standorteignung 
gegeben ist. 

 

Teilmassnahmen  

des Pakets 

Massnahmen-Nr. Massnahmen-Titel AP-Horizont 

 TOW.S-VÜ.1.1 Thun, Weststrasse Nord A/B 

 

 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 

Keine 

 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 

Keine 
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Teilmassnahme Siedlung 
 

Thun, Weststrasse Nord 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

31.12.2012 Realisierung Stadion, EKZ Bauherrschaft 

 17.08.2019 Realisierung Rasenspielfelder Bauherrschaft 

 Q1 2023 Workshopverfahren Erweiterung Sport- 

und Frezeitcluster Thun Süd (Richtpro-

jekt) 

Stadt Thun (PLA) 

 Q1-Q3 2024 Freiraumkonzept (Vertiefung Richtpro-

jekt) 

Stadt Thun (PLA) 

 Q1-Q4 2024 Baurechtsvertrag / Infrastrukturvertrag Burgergemeinde / Stadt 

Thun (AfS) / Bauherrschaft 

 Q1 2025 Genehmigung Teilüberbauungsordnung 

Sport- und Freizeitcluster, in ZPP AH 

Thun Süd 

Stadt Thun (PLA) 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

 ab 2024 Planung Einzonung Weststrasse N Stadt Thun (PLA) 

 

TOW.S-VÜ.1.1 
 
AP5-Horizont 

A/B 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 
Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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 ab 2025 Etappenweise Planung Bauprojekt / Rea-

lisierung 

Bauherrschaft 

 31.12.2030 Erlass ZPP Weststrasse N (Einzonung) Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2035 Realisierung Sportcluster Weststrasse N Stadt Thun, Private 

 

Massnahmenbeschrieb Seit längerer Zeit besteht der Bedarf nach mehr Sporthallenplätzen und Aussenspielflä-

chen am Standort Burgerallmend in Thun. Der Bedarf nach Sport- und Freizeitanlagen 

wird mit der Entwicklung mehrerer Wohn- und Arbeitsgebiete im Westen der Stadt zu-

dem künftig weiter steigen. Der Gemeinderat der Stadt Thun will den Bedürfnissen des 

Leistungssportes wie auch jenen des Schul- und Breitensports Rechnung tragen und 

plant auf dem Areal neben der Stockhorn Arena langfristig die Entwicklung eines Sport-

clusters. Diese Weiterentwicklung soll einerseits in der bestehenden Zone mit Pla-

nungspflicht «ZPP AH Sport und Einkauf» und anderseits durch die Neueinzonung des 

Vorranggebiets Tourismus, Sport und Freizeit «Weststrasse Nord» erfolgen.  

Mit der Einzonung, die nachgelagert zur Ortsplanung stattfinden soll, wird eine (Teil-) 

Verlagerung der heutigen Sportnutzungen aus dem Lachenareal und die Freispielung 

dieses Areals als grosszügiger, öffentlich zugänglicher und nutzbarer Freiraum ermög-

licht. 

  

 

 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Siedlungsschwerpunkt Sport und Freizeit. 

Bezug zu Handlungsbedarf Aufwertung Freiraum, Bereinigung Nutzungskonflikt Siedlungsrand, Erschliessung und 

Besucherlenkung in Naherholungsgebieten. 

Bezug zu Teilstrategie Stärkung Thun-Süd als Sport- und Freizeitcluster. Umsetzung Vorranggebiet Sport und 

Freizeit. Verbesserung Freiraumangebot am Siedlungsrand und Abstimmung mit Land-

schaft (Puffer zu Landwirtschaft). 
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Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Verkehrlich optimale Lage (direkt an Autobahnanschluss, gute ÖV- und Veloanbin-

dung). ÖV wird durch tangentiale Buslinie noch verbessert. Fusswegverbindungen wer-

den optimiert. 

Siedlung (WK 2) Konzentration Sport- und Freizeitnutzungen. Lage nahe dem Siedlungsgebiet, gute Er-

reichbarkeit mit ÖV, Velo- und Fussverkehr. 

Sicherheit (WK 3) Anbindung für Fuss- und Veloverkehr an Siedlungsgebiet wird in Abstimmung mit Sied-

lungserweiterung Siegenthalergut und begleitendem BGK verbessert. 

Umwelt (WK 4) Klärung des Siedlungsrands, Puffer zwischen Siedlungsgebiet und Landwirtschaft. 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung nein - 

 

Gebiet Fläche (ha) Einzonung (ha) Betroffene FFF (ha) 

17.1 5.9 5.7 

 

Einwohner/  

Arbeitsplätze 

Einwohner  

aktuell 

Arbeitsplätze  

aktuell 

Einwohnerpotential  

zukünftig 

Arbeitsplatzpotential 

zukünftig 

0 0 0 0 

 

Nutzungsart aktuell zukünftig 

Landwirtschaft, Sport, Freizeit Sport, Freizeit 

 

 

ÖV-EGK Gemäss ARE-Methode Gemäss Kanton Bern 

aktuell B/C aktuell B 

 angestrebt B/C angestrebt B 

 

 

 

 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Prüfung Erweiterung Fahrtenkontingent des verkehrsintensiven Standorts Thun Süd 

Gewässerraum, Archäologie, Naturschutz (Standort Kreuzkröte) 

Auswirkungen Verkehr 

(qualitativ / quantitativ) 
Erschliessung als Teil des verkehrsintensiven Standorts Thun Süd über Autobahnzu-

bringer Weststrasse. Kapazitätsengpass Weststrasse mit Knoten Sportcluster und Kno-

ten Burgerstrasse. Eine Erschliessung ohne Erhöhung Fahrtenkontingent ist anzustre-

ben. 

 

Die heute noch ungenügende Zugänglichkeit und Durchwegung des Sportclusters für 

den Langsamverkehr soll im Sinne einer öffentlichen Allmend mit Freizeitanlagen in 

Längs- und Querrichtung ausgebaut werden. Gute Anbindung des Siegenthalerguts 

und des Neufeldquartiers. 

 

Der Sportcluster soll hauptsächlich mit dem ÖV erreicht werden. Die ÖV-Erschliessung 

wird durch die neue Tangentiallinie verbessert. 

Bezug zu weiteren Mass-

nahmen 
- Thun, Siegenthalergut (TOW.S-VW.1.7) 

- Thun, Park Siegenthalergut (TOW.L-Ü.2.1) 

- Verkehrsintensiver Standort Thun Süd (RGSK-Massnahme) 

- Thun, BGK Weststrasse-Siegenthalergut (TOW.MIV-Auf.2) 

- Thun, Velohauptroute Buchholze-/Adlerstrasse (TOW.LV-Ü.2.1) 

- Thun, Durchwegung Lüssli-Pfandern (TOW.LV-Ü.2.2) 

- BGK Burgerstrasse ï General-Wille-Strasse (städtische Massnahme) 

- Bustangente Thun West ï Nord ï Steffisburg (AP4) 
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Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
- Stadt Thun, Vorranggebiet für Sport, Freizeit und Tourismus Weststrasse 

Nord, Antrag auf Festsetzung im RGSK TOW, 2020 
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Einzelmassnahme Landschaft 
 

Konzeptionelle Massnahme: 
Freiraumkonzept Agglomeration 
Thun 
 
 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

- - - 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

2024 Beschluss und Kredit Erarbeitung Frei-

raumkonzept 

ERT 

 Ab 2025 Erarbeitung Freiraumkonzept ERT 

 Ca. ab 2026 Ausarbeitung von Massnahmen und 

etappenweise Umsetzung 

ERT / Gemeinden 

  

 

Beteiligte und Kosten Federführende Stelle Weitere Beteiligte Kosten (Mio. CHF) 

ERT Thun, Steffisburg, Spiez, Heim-

berg, Uetendorf, Hilterfingen, 

Oberhofen 

- 

TOW.L-Ü.1 
 
AP5-Horizont 

A 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Massnahmenbeschrieb Die Agglomeration Thun ist stark durchgrünt und verfügt über eine Vielzahl von attrakti-

ven Naherholungsgebieten und Freiräumen. Sie tragen wesentlich zu einer hohen 

Standortqualität bei. 

 

Durch die Siedlungsentwicklung nach innen und das Wachstum erhöhen sich der Be-

darf nach Grün- und Freiräumen sowie die Ansprüche an deren Qualität, Vernetzung 

und Zugänglichkeit. Einzelne, insbesondere gewerblich genutzte Siedlungsgebiete wei-

sen zudem ungenügend attraktive Grün- und Freiräume auf und sind diesbezüglich auf-

zuwerten. Diese Themen sollen in einem regionalen Freiraumkonzept für das Agglome-

rationsgebiet behandelt werden. Die Gemeinden sind in die Erarbeitung miteinzubezie-

hen. 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Hier Text einfügen 

Bezug zu Handlungsbedarf Hier Text einfügen 

Bezug zu Teilstrategie Hier Text einfügen 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Hier Text einfügen 

Siedlung (WK 2) Hier Text einfügen 

Sicherheit (WK 3) Hier Text einfügen 

Umwelt (WK 4) Hier Text einfügen 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung - - 

 

 

Flächenbeanspruchung 

FFF (ha) 
- 

 

Quantitative Angaben/ 

Dokumente/Weiteres 
Hier Text einfügen 

 

  

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

- 
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Massnahmenpaket Landschaft 
 

Freiräume und Pärke  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Einzelmassnahmen des Pa-

kets 
 

 Massnahmen-Nr. Massnahmentitel AP-Horizont 

 TOW.L-Ü.2.1 Thun, Park Siegenthalergut A 

 TOW.L-Ü.2.2 Thun, Park B5 ESP Thun Nord B 

 TOW.L-Ü.2.3 Thun, Park Bläuerstrasse A/B 

 

Konzeption  

Massnahmenpaket 
Die Freiräume innerhalb des Siedlungsgebiets leisten einen wertvollen Beitrag zur Nah-

erholung für die Bevölkerung. Sie stehen insbesondere durch bauliche Entwicklungen 

unter Nutzungsdruck. Wertvolle Freiräume sind zu erhalten und bei Bedarf aufzuwer-

ten. Im Rahmen der Siedlungsentwicklung nach innen bzw. bei der Planung und Um-

setzung von Schwerpunkten der Siedlungsentwicklung ist darauf zu achten, Freiräume 

von hoher Qualität zu schaffen bzw. den Zugang zum bestehenden Freiraumnetz aus 

den Siedlungen zu gewährleisten.  

 

Beteiligte und Kosten Federführende Stelle Weitere Beteiligte Kosten (Mio. CHF) 

Gemeinden ERT - 

TOW.L-Ü.2 
 
AP5-Horizont 

Daueraufgabe 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Die folgenden Zielsetzungen sind zu beachten: 

- Es sind Freiräume bzw. Pärke mit verbindender Qualität ï räumlich wie sozial 
ï zu schaffen. 

- Bei Entwicklung von grösseren Arealen sind solche Freiräume bzw. Pärke zu 
schaffen. 

- Die Zugänglichkeit der Freiräume ist zu sichern bzw. zu schaffen. 

- Die äusseren Rahmenbedingungen sind in die Gestaltung miteinzubinden. 

- Die verschiedenen Nutzungsansprüche sind zu koordinieren. 

- Die Gestaltung von Naherholungsgebieten ist mittels geeigneter Instrumente 
bzw. qualitätssichernden Verfahren zu steuern. 
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Teilmassnahme Landschaft 
 

Thun, Park Siegenthalergut 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgeschlossene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

 

Termin 

 

Planungs-/Umsetzungsschritt 

 

Federführende Stelle 

21.08.2019 Städtebauliche Studie Stadt Thun (PLA) 

 19.09.2019 Planungskredit Siegenthalergut Stadtrat Thun 

 23.08.2023 Studienauftrag Freiraum, Umgebung Stadt Thun (PLA) 

 

 

Vorgesehene Planungs- 

und Umsetzungsschritte 

Termin Planungs-/Umsetzungsschritt Federführende Stelle 

31.12.2025 Zonenplanänderung (Einzonung, ZPP) 

Siegenthalergut 

Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2026 Masterplan Stadt Thun (PLA) 

 31.12.2028 Realisierung Park / QZ Stadt Thun (PLA) 

 

  

 

Beteiligte und Kosten Federführende Stelle Weitere Beteiligte Kosten (Mio. CHF) 

Stadt Thun - - 

TOW.L-Ü.2.1 
 
AP5-Horizont 

A 

Früherer ARE-Code  
XXXX.X.XXX 

 Massnahmenkategorie 
X ABC 

 Unterkategorie 
X.X ABC ABC 
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Massnahmenbeschrieb Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung Siegenthalergut (vgl. Massnahme 

TOW.S-VW.1.7) soll ein Freiraumsystem etabliert und mit einem öffentlichen Park der 

Grundstein für die nachfolgende bauliche Entwicklung auf dem Areal gelegt werden. 

Damit wird der zunehmenden Bedeutung des Siedlungsrandes im Zuge der inneren 

baulichen Verdichtung der Stadt Thun und den damit einhergehenden innerstädtischen 

Freiraumverlusten und steigenden Bevölkerungszahlen Rechnung getragen. 

 

Bild: Städtebauliche Studie Siegenthalergut 

 

Zweckmässigkeit 

Bezug zu Zukunftsbild Hier Text einfügen 

Bezug zu Handlungsbedarf Hier Text einfügen 

Bezug zu Teilstrategie Hier Text einfügen 

 

Hauptnutzen hinsichtlich der vier Wirkungskriterien 

Verkehr (WK 1) Hier Text einfügen 

Siedlung (WK 2) Hier Text einfügen 

Sicherheit (WK 3) Hier Text einfügen 

Umwelt (WK 4) Hier Text einfügen 

 

Koordination Koordinationsstand Regiona-

ler Richtplan RGSK 

Kant. Richtplanrelevanz Koordinationsstand kant. 

Richtplan  

Festsetzung - - 

 

 

Flächenbeanspruchung 

FFF (ha) 
Hier Text einfügen 

Hinweis Konflikte und Um-

gang mit Umweltschutzge-

setzgebung 

Hier Text einfügen 


